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2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Erftstadt vom 05.07.2013 

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 iV.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bstb. f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2013 
(GV. I'JRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Erftstadt am 02.07.2013 mit Mehrheit der 
gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates die folgende 2. Änderung der Hauptsatzung 
beschlossen: 

§ 16 der Hauptsatzung der Stadt Erftstadt wird wie folgt geändert: 

Die Zahl der hauptamtlichen Beigeordneten wird mit drei festgelegt.
 
Eine(r) der Beigeordneten wird durch Beschluss des Rates zum allgemeinen Vertreter des / der
 
Bürgermeisters / Bürgermeisterin bestellt. Er führt die Amtsbezeichnung "Erste(r)
 
Beigeordnete(r).
 

Bekanntmachungsanordnung
 

Die vorstehende Satzungsänderung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf
 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW n. F. in Verbin

dung mit Artikel VII Abs. 4, Abs. 5 Satz 3 des Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung
 
beim Zustandekommen der Satzung (sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder Flächennut

zungsplan) nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt 

tadt, den 05.07.2013 



Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen
 
für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten
 

und von Kostenbeiträgen für die Betreuung in Kindertagespflege in Erftstadt
 

Der Rat der Stadt Erftstadt hat in seiner Sitzung am 02.07.2013 aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.071994 ( GV NW S. 666/SGV NW 2003), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV NW 
S 194), des § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.12.1998 
(BGB!. I S 3546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2013 (8GBI. I S. 1108) sowie des § 23 
des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Viertes 
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes SGB VIII folgende Satzung über die 
Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und von 
Kostenbeiträgen für die Betreuung in Kindertagespflege in Erftstadt beschlossen. 

§ 1 
Art der Beiträge und Zuständigkeit 

Für die Inanspruchnahme der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung wird durch die Stadt 
Erftstadt ein öffentlich-rechtlicher Beitrag zu den Jahresbetriebskosten (Elternbeitrag) erhoben. 
Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagespflege wird ein Kostenbeitrag erhoben. 

§2 
Beitragspflicht 

Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellten Personen, mit denen das Kind 
zusammenlebt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der 
Eltern. Ist dieser Elternteil mit einer nicht beitragspflichtigen Person verheiratet, so ist in diesem Falle 
die Hälfte des Gesamtfamilieneinkommens maßgebend. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 
den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld 
gezahlt, treten die Personen, die diese Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. Mehrere 
Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

§3
 
Ermittlung der 8eitragshöhe
 

Die Zahlungspflichtigen werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu monatlichen
 
Beiträgen herangezogen.
 
Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne geforderten Nachweis ist der höchste Beitrag nach
 
der jeweilS gültigen Beitragsstaffel für die gewählte Betreuungsform zu leisten.
 

§4 
Einkommen 

1)	 Einkommen ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs 1 und 2 des 
Einkommensteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit 
Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne 
des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, steuerfreie Lohn- u Gehaltszuschläge wie zB. Sonn-, 



Nacht- u Feiertagszuschläge, Unterhaltsleistungen, Renten, Elterngeld über 300 € mtl. sowie 
die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und 
das Kind, welches eine Kindertagesstätte besucht, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften ist nicht hinzuzurechnen. Gehören 
zu den positiven Einkünften solche aus selbstständiger Tätigkeit, sind diese Einkünfte bei der 
Berechnung des maßgeblichen Einkommen um den Beitrag zu verringern, der dem 
Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung bei einer rentenversicherungspflichtig 
beschäftigten Person mit einem beitragspflichtigen Bruttogehalt In gleicher Höhe entspricht, 
soweit die selbstständig tätige Person Altersvorsorgeaufwendungen in entsprechender Höhe 
nachweist. Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund 
der Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens 
eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu, oder ist er in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz 
ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen 
Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu 
gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen. 

2)	 Maßgeblich für die Bemessung der Beitragshöhe ist das tatsächliche Jahreseinkommen des 
Jahres, für das der Elternbeitrag gezahlt werden muss. Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung 
des Jahreseinkommens oder im Rahmen einer zu aktualisierenden Berechnung aufgrund von 
Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen sind die prognostizierten 
Einkünfte für das laufende Jahr zu berücksichtigen, wenn davon auszugehen ist, dass die 
Einkommenssituation voraussichtlich auf Dauer besteht. 
Sollten sich bei einer rückwirkenden Überprüfung der Einkommensverhältnisse 
Einkommensveränderungen innerhalb eines Kalenderjahres ergeben, die jeweils mind. 4 
Monate andauern, so sind diese jeweils im Einzelfall zu betrachten. In diesem Fall wird das 
tatsächliche Einkommen während des jeweiligen Zeitraums durch die Anzahl der Tage bzw 
Monate geteilt und auf ein Einkommen innerhalb von 12 Monaten hochgerechnet. 
Bei Erhalt einer Einmalzahlung wie Prämien, Abfindungen oder sonstigen Sonderzahlungen 
müssen diese ab dem Monat nach Auszahlung für die folgenden 12 Kalendermonate dem Ein
kommen hinzugerechnet werden. 
Soweit die anteilige Berechnung der Einmalzahlungen für den/die Beitragspflichtigen zu einer 
offenbar nicht beabsichtigen Härte führt, kann dem Sinn der entsprechenden Sonderzahlung 
oder Abfindung entsprechend auf Antrag eine längere Anrechnung bewilligt werden. 
Eine Neufestsetzung des Beitrages erfolgt jeweils zu Beginn des Monats, der auf den Eintritt der 
tatsäch lichen Veränderung folgt. 
Abweichend hiervon ist für die Festsetzung des Beitrages bei Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbe, selbstständiger Arbeit, Kapitalvermögen oder Vermietung und Ver
pachtung immer das Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres maßgebend, es sei 
denn dieses Einkommen fällt im Jahr der Beitragspflicht erstmalig an oder weg. In diesem Fall 
erfolgt eine Neufestsetzung jeweils zu Beginn des Monats, dem der Wegfall oder Beginn der 
Einkünfte folgt. 

3)	 Die Verjährungsfrist für die rückwirkende Festsetzung der Beiträge beträgt 4 Jahre. 

§5
 
Einkommensstufen, Beitragshöhe, Beitragszeitraum, Beitragsfreiheit
 

1)	 Entsprechend der Zugehörigkeit zur jeweiligen Stufe des Einkommens ergibt sich der zu 
zahlende Beitrag aus den Beitragstabellen gem. § 5 Abs. 10 dieser Satzung. 

2)	 Die Beitragspflicht beginnt mit dem 01. des Monats, in dem das Kind in die Einrichtung 
aufgenommen wird bzw. in dem die Kindertagespflege beginnt. Sie endet bei der Betreuung in 
einer Einrichtung grundsätzlich mit Ablauf des Kindergartenjahres, zu dessen Ende das Kind die 
Einrichtung verlässt; das Kindergartenjahr entspricht dem Schuljahr (01.08. bis 31.07) Bei der 
Betreuung in Kindertagespflege endet die Beitragspflicht mit Ablauf des Monats, III dem die 
Betreuung endet. Die Beitragspflicht wird durch die Schließzeiten der Einrichtung und die 
tatsächliche Inanspruchnahme nicht berührt Es werden immer volle Monatsbeiträge erhoben. 
Eine tageweise Kürzung ist nicht zulässig 

3)	 Die Mittagsverpflegullg ist nicht eingeschlossen und gesondert für jedes Kind zu 
zahlen. 

4)	 Im Falle des § 2 Satz 3 ist ein Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach der Elternbeitragsstaffel für 
die zweite Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, nach Absatz 1 ergibt sich ein niedrigerer 
Beitrag. 



5)	 Für die Dauer des Bezuges von Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 11), Hilfe 
nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz ist ein Elternbeitrag zu 
zahlen, der sich nach der Elternbeitragsstaffel für die erste Einkommensgruppe 
ergibt. 

6) In den Fällen, in denen neben der Betreuung in einer Kindertagesstätte oder OGATA eine 
Betreuung in Kindertagespflege in Anspruch genommen wird, wird der jeweilige Beitrag für die 
geförderten Stunden der Kindertagespflege zusätzlich festgesetzt. 

7)	 Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege 
durch Kinder, die am 01. August des Folgejahres schu~pflichtig werden, ist in dem 
Kindergartenjahr, das der Einschulung vorausgeht, beitragsfrei. Abweichend von Satz 1 ist für 
Kinder, die ab dem Schuljahr 2012/2013 vorzeitig in die Schule aufgenommen werden, die 
Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege ab dem 
der verbindlichen Anmeldung zum 15.11. folgenden Monat für maximal 12 Monate beitragsfrei. 

8)	 Beitragstabellen: 

Kindergarten gültig ab dem 01.08.2013: 

~--l-~---·--.-----------.----------;---------- ·--------r-------·------------

J bis 25,00 Stunden I bis 35,00 Stunden I bis 45,00 Stunden 

---+-.----------.--------.------c---.----------~------------
bis I 12.500,00 € 0,00 € i 0,00 € 0,00 € 
----:--.~!-----.~---- -----,-----~~-----~--.------------------t_________-.------~-~-----

J2~J ~9.9.Q-,-QQ..~_ -----Q'-E3l.~-----i 11 ,98 € J~,-54 € _ 
bis-.J..l~~Q.Q,QQ~ J.L..2.L~ , 24,03 € lJ ,02~__ 

bis i 23.000,00 € 25,82 € I 36,07 € 46,51 € 

--

bis !37.000,00 € 60,23 € I 84,27 € 108,46 € 

~_+~500,00_.L=~ E3§,84 € I 96,32 € -----= J..~3,94 € _ 

,Q~ooo'-og...f.----~-.±± € ==t= 108,37 € _. .1lg,._4_2__€ -i 

bis i 47.500,00 € 86,05 € I 120,42 € 154,90 € 

bis 151000,00 € 94,65 € i 132,48 € 170,40 € __ 

bis 154500,00€ 10326€ I 144,51€ 185,88€ 
bis i 58.000,00 €----111,86 € I 156,56 € --r---  201-;6€--
~_161.500,00€ 120,-1.6_€__-+ 168,61 ~___ 216,85€ 

bis 165.000,00 € 129,06 € ! 180,66 € 232,33 € ---1-------'------------, ~-=-,-=-=--=---___

-~;-~.~~~~~-~-------~~~~-;:: ----~~~~::---- ------;:~:~~~~ 
f--'----'-'-'---~=--=--"---i.---. -  ---------. 

bis 175.500,00€ 154,§~~ 216,8J...L . ~2~__ 

.~. -1f,~~:;~i~--~7~~~~_i. ~~~:;: ·-.-I~ ~~;~~:bY 86.000,00 € 180,68-€  ,----252,97€------j- --325,24€---
Über ,8EUl~0€----189,29€-:=L ~5,00_€ =---~~Qn€ -= 

i 

Tagespflege gültig ab 01.08.2013: 

Anzahl der jeweils gebuchten Stunden pro Woche 

5,01 -
10,00 

10,01
15,00 

15,01
20,00 

20,01 -
25,00 

25,01 -
30,00 

30,01 -
35,00 

35,01 -
40,00 

über 
40,00 St. 

bis 12.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € O,OO€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

, bis 16000,00 € 3,44 € 5,17 € 6,89 € 8,61 € 10,27 ( 11,98 ( 13,81 € 15,54 € 

bis 19.500,00 € 6,88 € 10,33 € 13,77 € 17,21 € 20,60 € 24,03 € 27,57 € 31,02€ 

bis 23.000,00 € 10,33 € 15,49 € 20,66 € 25,82 € 30,92 € 36,07 € 41,34 € 46,51 € 

bis 26500,00 € 13,77€ 20,66 ( 27,54 € 34.43 € 41,25 € 48,12 € 55,11 € 62,00 € 

bis 30.000,00 € 17,21 € 25,82 € 34,42 € 43,03 € 51,57 € 60,17 € 68,87 € 77,48 € 

bis 33500,00 € 20,65 € 30,98 <:: 41,30 € 51,63 € 61,91 € 72,23 € 82,64 € 92,97 € 



bis 37.000,00 € 24,09 € 36,14 € 48,18 € 60,23 € 72,23 € 84,27 € 96,41 € 108,46 € 

bis 40.500,00 € 27,54 € 41,30 € 55,07 € 68,84 € 82,56 € 96,32 € 110,17€ 123,94€ 

bis 44000,00 € 30,98 € 46,46 € 61,95 € 77,44 € 92,89 ( 108,37€ 123,93 € 139,42 € 

bis 47.500,00 € 34,42 € 51,63 € 68,84 € 86,05 € 103,22€ 120,42 € 137,69 € 154,90 € 

bis 51.000,00 € 37,86 € 56,79 € 75,72 € 94,65 € 113,55€ 132,48€ 151,47€ 170,40 € 

bis 54500,00 € 41,30 € 61,96 € 82,61 € 103,26 € 123,87 € 144,51 € 165,23 € 185,88 € 

bis 58.000,00 € 44,74 € 67,12€ 89,49 € 111,86 € 134,19 € 156,56 € 178,99 € 201,36 € 

bis 61.500,00 € 48,18 € 72,28 € 96,37 € 120,46 € 144.52 € 168,61 € 192,76 € 216,85€ 

bis 65.000,00 € 51,62 € 77,44 € 103,25 € 129,06 € 154,85 € 180,66 € 206,52 € 232,33 € 

bis 68500,00 € 55,06 € 82,60 € 110,13€ 137,66 € 165,19€ 192,72 € 220,28 € 247,81 € 

bis 72000,00 € 58,51 € 87,77 € 117,02 € 146,28 € 175,51 € 204,76 € 234,04 € 263,30 € 

bis 75.500,00 € 61,95 € 92,93 € 123,90€ 154,88 € 185,84 € 216,81 € 247,80 € 278,78 € 

bis 79.000,00 € 65,39 € 98,09 € 130,78 € 163,48 € 196,17€ 228,87 € 261.57 € 294,27 € 

bis 82.500,00 € 68,84 € 103,25 € 137,67 € 172,09 € 206,49 € 240,91 € 275,33 € 309,75 € 

bis 86000,00 € 72,27 € 108,41 € 144.54 € 180,68 € 216.83€ 252,97 € 289,10 € 325,24 € 

über 86000,00 € 75,72 € 113,57€ 151,43 € 189,29 € 227,14 € 265,00 € 302,87 € 340,73 € 

§6 
Beitragsermäßigung 

Besucht mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach dieser Satzung an die Stelle 
der Eltern treten, innerhalb der Stadt Erftstadt gleichzeitig eine Tageseinrichtung oder offene 
Ganztagsschule im Primarbereich oder wird in Tagespflege betreut, wird nur für ein Kind ein Beitrag 
erhoben Ergeben sich ohne Beitragsbefreiung nach Satz 1 unterschiedlich hohe Beiträge, so ist der 
höchste Beitrag zu zahlen Ist ein Kind nach § 5 Abs. 7 vom Beitrag befreit, wird für kein weiteres 
Kind ein Beitrag erhoben 

§7 
Auskunfts- und Anzeigepflicht 

1) Für die Festsetzung der Elternbeiträge teilt der Träger der jeweiligen Einrichtung der Stadt 
Erftstadt unverzüglich die l'Jamen, Anschriften, Geburtsdaten sowie die Aufnahme- und 
Abmeldedaten der Kinder sowie die entsprechenden Angaben der Eltern mit. 

2) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraumes verpflichtet, 
Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer höheren 
Einkommensgruppe führen können, unverzüglich anzugeben. 
Ohne Angabe zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der Beitrag nach 
der höchsten Einkommensgruppe zu leisten. 

3) Unrichtige und unvollständige Angaben können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000,00 € geahndet werden 

§8 
Fälligkeit 

1) Die Beiträge nach dieser Satzung werden durch schriftlichen Bescheid der Stadt Erftstadt 
festgesetzt und sind zum 5 jeden Monats im Voraus fällig. 

2) Alle Zahlungen sind an die Stadtkasse der Stadt Erftstadt unter Angabe des auf dem 
Beitragsbescheid angegebenen Kassenzeichens zu überweisen. 

3) Rückständige Beiträge werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Maßgebend 
hierfür sind die Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW in der jeweils 
geltenden Fassung. 

§9 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01082013 in Kraft. 



Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gemäß § 7 Abs. 6 
GO NRW n. F. in Verbindung mit Artikel VII Abs. 4, Abs. 5 Satz 3 des Gesetzes zur 
Änderung der Kommunalverfassung beim Zustandekommen der Satzung (sonstige 
ortsrechtliche Bestimmung oder Flächennutzungsplan) nach Ablauf eines Jahres 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt 

c~· f'~- !\ 1~ ~ r)i~'l
.,'. i J i.	 v· \, ! I , 

Erftstadt, den .:' ~ :".: .. 
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BEKANN der Stadt 
Erftstadt 

Nr. ,,~J,.13MACHUN 
Satzung über die Erhebung von Vergnügungsste~ in ~er Stadt 

Erftstadt (Vergnügungssteuersatzung) vom ... . /?"'.'??·.1.t?/J 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch 
Artikel I des Gesetzes vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194) und der §§ 1 - 3 und § 20 Abs. 2 
Buchst. b. des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
13.12.2011 (GV. NRW. S. 687), hat der Rat der Stadt Erftstadt in seiner Sitzung am 02.07.2013 
folgende Vergnügungssteuersatzung beschlossen: 

Artikel I 

§ 6 Besteuerung nach dem Einspielergebnis bzw. der Anzahl der Apparate 

In Absatz 1, Ziffer 1 wird die Zahl"12" durch die Zahl"16" ersetzt. 

In Absatz 1, Ziffer 2 wird die Zahl"10" durch die Zahl"14" ersetzt. 

Artikel 11 

§ 14 Inkrafttreten 

Folgender Satz wird angefügt:
 
Die 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2014 in Kraft
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 



Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW n.F. in Verbindung mit Artikel 
VII Abs. 4, Abs. 5 Satz 3 des Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung beim 
Zustandekommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b)	 die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt 

Erftstadt, den ..1.C::.~?:.??{3 
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BEKANN .derStadt 
ErftstadtMACHUN Nr. f/+/ AJ 

13. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Erftstadt 

(ill\fQ" "fl i !' .:;:~(AGS) vom ta. . ..lJ.~w.tJJ.3 

Der Rat der Stadt Erftstadt hat aufgrund der §§ 7 bis 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 G des Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. NW. 
S. 194), der §§ 1,4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13. Dezember 2011 (GV. NW. S. 687), und des § 21 der Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Erftstadt (AES) in der Fassung vom 27.12.2010 in seiner 
Sitzung vom folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 

§ 4 Gebührensätze 

In Absatz 1, Ziffer 3 (Sonstige Sondergebühren) wird folgender Punkt angehängt: 

,,3.9 Sperrmüll, Baumischabfälle an der 
Annahmestelle für Grünabfälle, PKW-Kofferraumanlieferung 20,00 €/Anlieferung" 

Artikel 11 

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten: 

Folgender Satz wird angefügt:
 
Die 13. Änderungssatzung tritt am 01.08.2013 in Kraft.
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW n. F. in Verbindung mit Artikel VII Abs. 4, 
Abs. 5 Satz 3 des Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung beim Zustandekommen der 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt 

f?1t' !'1l ''Ir <,<)
~~,,' vL:;:. l tJ ';Jrftstadt, den. ;'. ...... ... ... ... .... . 
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Jobcenter ~f~ 
~'cl"·(rtl 

21.06.2013 

Benachrichtigung 

(gem. § 15 Absatz 2 Verwaltungszustellungsgesetz) 

Frau Bettina Fücker, geb. 08.12.1960 
Letzte bekannte Anschrift: 

Eisenbahnstr. 20 
52249 Eschweiler 

zurzeit unbekannten Aufenthalts, wird hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass der für sie 
bestimmte 

Bescheid des Jobcenters Rhein-Erft vom 13.06.2013
 
Geschäftszeichen 32502BG0041969
 

beim Jobcenter Rhein-Erft, Bonner-Str. 9-11, 50374 Erftstadt,
 
Zimmer 2 (Info), während der Öffnungszeiten in Empfang genommen werden kann.
 

Erftstadt, den 04.06.2013
 
Im Auftrag
 


